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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Agenturen der  

ressourcenmangel-Gruppe 
 

Januar 2022 
 

I. Gegenstand und Geltungsbereich 

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgen-
den „AGB“) gelten vorbehaltlich abweichender Verein-
barungen für alle Lieferungen und Leistungen, die 
Agenturen der ressourcenmangel-Gruppe (ressourcen-
mangel GmbH, ressourcenmangel an der Panke GmbH, 
ressourcenmangel Dresden GmbH, ressourcenmangel 
Düsseldorf GmbH, ressourcenmangel Hamburg GmbH 
und ressourcenmangel Stuttgart GmbH; i. F. jeweils 
„Agentur“) gegenüber Unternehmer:innen im Sinne 
von § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (i. 
F. „beauftragendes Unternehmen“; Agentur und be-
auftragendes Unternehmen i. F. gemeinsam „Par-
teien“) erbringt, insbesondere für Dienstleistungen 
oder Werke aus den Bereichen Werbung, Kommunika-
tion, PR und strategische und politische Beratung.  

2. Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfts-
beziehungen zwischen der Agentur und dem beauftra-
genden Unternehmen, ohne dass es einer erneuten 
ausdrücklichen Einbeziehung bedarf. 

3. Geschäftsbedingungen des beauftragenden Unterneh-
mens werden hiermit zurückgewiesen. Sie finden nur 
Anwendung, wenn die Agentur ihrer Geltung aus-
drücklich schriftlich zustimmt. 

II. Präsentationen und Pitches 

1. Soweit die Agentur dem beauftragenden Unternehmen 
vor einer entsprechenden Beauftragung, Entwürfe, 
Konzepte und Gestaltungen auf eigene Initiative oder 
im Rahmen von Pitches, Präsentationen oder ver-
gleichbaren Formaten (i. F. „Präsentationen“) vorstellt, 
dient dies allein der Geschäftsanbahnung.  

2. Die Agentur überträgt dem beauftragenden Unterneh-
men kein Eigentum an im Rahmen solcher Präsentati-
onen ausgehändigten Unterlagen, Mustern etc. An den 
in Präsentationen oder Unterlagen enthaltenen bzw. 
verkörperten schutzfähigen Inhalten (etwa Werken, 
Marken, Designs) räumt die Agentur dem beauftragen-
den Unternehmen nur die zum Zwecke der Prüfung ei-
ner Beauftragung der Agentur unbedingt erforderli-
chen, einfachen und auf die Dauer der Prüfung, maxi-
mal drei Monate nach Präsentation bzw. Überlassung, 
beschränkten Nutzungsrechte ein. Das beauftragende 
Unternehmen wird die in Präsentationen vorgestellten 
Entwürfe, Konzepte und Gestaltungen ohne Zustim-
mung der Agentur nicht zu anderen Zwecken als der 
Prüfung einer Beauftragung der Agentur – insbeson-
dere nicht als Grundlage zur Herstellung eigenen Ma-
terials – verwenden und nicht an Dritte weitergeben. 
Entscheidet sich das beauftragende Unternehmen ge-
gen eine entsprechende Beauftragung der Agentur 
oder beauftragt es die Agentur nicht spätestens nach 

Ablauf der oben genannten Frist, wird es auf Anforde-
rung der Agentur sämtliche in seinem Besitz befindli-
chen Kopien löschen. 

III. Angebote, Beauftragung, Leistungen der Agentur, 
Auftragsabwicklung 

1. Auf Anforderung des beauftragenden Unternehmens 
unterbreitet die Agentur dem beauftragenden Unter-
nehmen einen Kostenvoranschlag oder ein Angebot, 
aus dem sich die von der Agentur zu erbringenden 
Leistungen, die Vergütung und die sonstigen Konditio-
nen der Beauftragung ergeben (i. F. „Kostenvoran-
schlag“). Sofern die im Kostenvoranschlag ausgewie-
sene Vergütung der Agentur nach Zeitaufwand kalku-
liert ist, handelt es sich hierbei um eine unverbindli-
che Schätzung des erwarteten Aufwands.  

2. Das beauftragende Unternehmen beauftragt die Agen-
tur, indem es den Kostenvoranschlag innerhalb der 
darin genannten Frist, in Ermangelung einer solchen 
binnen einer Woche nach Zugang freigibt. 

3. Die Agentur erbringt die vertragsgegenständlichen 
Leistungen unter Beachtung der allgemein anerkann-
ten Grundsätze des Werbewesens mit der insoweit üb-
lichen Sorgfalt.  

4. Soweit Leistungen der Agentur auf Mitwirkungsleistun-
gen und / oder Informationen des beauftragenden Un-
ternehmens aufbauen oder hierauf basieren, wird die 
Agentur die Leistungen bzw. Informationen in ange-
messener Zeit auf ihre Tauglichkeit, Richtigkeit und 
Vollständigkeit prüfen, soweit dies der Agentur mit zu-
mutbarem Aufwand möglich ist; eine inhaltliche Prü-
fung (z. B. bei übergegebenen Daten / Texten) findet 
nicht statt. 

5. Die Prüfung von Rechtsfragen, insbesondere die 
Durchführung von Kennzeichenrecherchen, deren Aus-
wertung, eine Prüfung möglicher Kollisionen mit vor-
bestehenden gewerblichen Schutzrechten (z. B. Mar-
ken, Designs oder Gebrauchsmuster) sowie eine wett-
bewerbsrechtliche (z. B. Werbevergleiche, Spitzenstel-
lungswerbung, spezialgesetzliche Werbebeschränkun-
gen) oder urheberrechtliche Prüfung ist nicht Teil der 
Leistungen der Agentur. Das beauftragende Unterneh-
men entscheidet eigenständig über die Durchführung 
entsprechender rechtlicher Prüfungen und führt diese 
auf eigene Kosten durch. Die Agentur wird das beauf-
tragende Unternehmen jedoch auf für sie erkennbare 
rechtliche Risiken des Inhalts oder der Gestaltung ge-
planter Werbemaßnahmen hinweisen. Das beauftra-
gende Unternehmen entscheidet in diesem Fall (ggf. 
nach Prüfung), ob die Werbemaßnahme dennoch 
durchgeführt oder geändert werden soll. 

6. Ist Gegenstand der Leistung der Agentur die Entwick-
lung von Kennzeichen (Marken, Logos, Unternehmens-
kennzeichen, Slogans etc.) steht die Agentur dafür ein, 
dass ihr zum Zeitpunkt der Präsentation des ersten 
Entwurfs keine Rechte Dritter mit Wirkung für das Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland bekannt sind, die 
durch die Verwendung der entwickelten Kennzeichen 
im geschäftlichen Verkehr für die Agentur erkennbar 
verletzt würden. Für die Schutz- und/oder Eintra-
gungsfähigkeit der entwickelten Kennzeichen steht die 
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Agentur nicht ein. Es obliegt dem beauftragenden Un-
ternehmen, spätestens vor der Benutzungsaufnahme 
eine Kennzeichenrecherche in dem von der Benut-
zungsaufnahme betroffenen Gebiet durchzuführen, so 
dass mögliche Kollisionen und Rechtsverletzungen 
noch vor Benutzungsaufnahme erkannt und ggf. ver-
mieden werden können. 

7. Das Erreichen der Projektziele und die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit setzen eine enge Kooperation zwischen 
dem beauftragenden Unternehmen und der Agentur 
voraus. Beide Parteien erklären ihre uneingeschränkte 
Bereitschaft zur gegenseitigen Rücksichtnahme, um-
fassenden Information und vorsorglichen Warnung vor 
ihnen bekannten Risiken.  

8. Basis für die Arbeit der Agentur ist ein schriftliches 
Briefing des beauftragenden Unternehmens, sofern die 
von der Agentur zu erbringenden Leistungen noch 
nicht in einer Leistungsbeschreibung konkretisiert 
sind. Wird das Briefing mündlich erteilt, erstellt die 
Agentur hierüber ein Besprechungsprotokoll. 

9. Besprechungsprotokolle, die die Agentur erstellt und 
dem beauftragenden Unternehmen übermittelt, wer-
den ihrem Inhalt nach verbindlich, wenn das beauf-
tragende Unternehmen sie in Textform (z. B. E-Mail) 
bestätigt oder ihnen nicht binnen fünf Werktagen 
nach Erhalt in gleicher Form widerspricht. 

10. Liefertermine oder -fristen sind nur verbindlich, wenn 
sie von den Parteien ausdrücklich schriftlich als ver-
bindlich gekennzeichnet oder bestätigt werden, an-
sonsten unverbindliche Zieltermine. Nach Erreichen ei-
nes Zieltermins kann das beauftragende Unternehmen 
die Agentur unter angemessener Fristsetzung schrift-
lich zur Erbringung der ausstehenden Leistungen auf-
fordern; mit Ablauf dieser Frist ist der Anspruch des 
beauftragenden Unternehmens auf die Leistung fällig. 

11. Nachträgliche Änderungswünsche hinsichtlich beauf-
tragter Leistungen (i. F. „Change Requests“) sind der 
Agentur von dem beauftragenden Unternehmen mög-
lichst frühzeitig und hinreichend konkret mitzuteilen. 
Sie werden nur mit ausdrücklicher Bestätigung der 
Agentur wirksam. Ist aufgrund eines Change Requests 
die ursprünglich beauftragte Leistung nicht oder nur 
noch teilweise durchführbar, so teilt die Agentur dies 
dem beauftragenden Unternehmen mit und stimmt 
mit ihm ab, ob die Leistungserbringung bis zur Klärung 
des Change Requests ausgesetzt oder die ursprüngliche 
Leistungserbringung fortgesetzt werden soll. Termine 
und Fristen verschieben bzw. verlängern sich um den 
Zeitraum der Aussetzung. Sofern durch den Change Re-
quest Mehrkosten entstehen, wird die Agentur das be-
auftragende Unternehmen darauf hinweisen. Das be-
auftragende Unternehmen entscheidet dann, ob der 
Change Request gegen Zahlung der Mehrkosten durch-
geführt werden soll oder es beim ursprünglichen Leis-
tungsinhalt bleibt.  

12. Entwürfe, Vorlagen, Dateien und sonstige Arbeitsmittel 
wie Negative, Modelle, Originalillustrationen u. Ä., die 
die Agentur erstellt oder erstellen lässt, um die nach 
dem Vertrag geschuldete Leistung zu erbringen, blei-
ben Eigentum der Agentur. Eine Herausgabepflicht be-
steht nicht.  

13. Wird im Rahmen der Erfüllung dieses Vertrages techni-
sches Knowhow wie z.B. Programmierung, Struktur 
und Funktionsweisen von Programmen und Software, 
sowie die Verknüpfung von Programmen, Daten, Da-
tenbanken und Systemen, jeweils einschließlich der 
Quellcodes entwickelt, besteht ein Anspruch auf Her-
ausgabe des Quellcodes nur, wenn dies ausdrücklich 
vereinbart oder zur Ausübung der dem beauftragenden 
Unternehmen eingeräumten Nutzungsrechte erforder-
lich ist. Ist die Herausgabe des Quellcodes geschuldet 
und beinhaltet die Software Standardsoftware Dritter 
oder andere Software, die Lizenzbeschränkungen un-
terliegt, erfolgt die Quellcodeherausgabe unter Berück-
sichtigung solcher Lizenzbeschränkungen.  

14. Die Agentur ist bei der Erstellung von Software zur Ver-
wendung bzw. Integration von Open-Source-Software 
bzw. -Komponenten befugt. Sie muss dies dem beauf-
tragenden Unternehmen unter Angabe der verwende-
ten Open-Source-Komponenten mitteilen. Die Ver-
wendung von Open-Source-Komponenten, die unter 
einer Lizenz stehen, die einen sogenannten Copy-Left-
Effekt verursachen würde, ist nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des beauftragenden Unternehmens zuläs-
sig.  

IV. Mitwirkungspflichten des beauftragenden Unterneh-
mens 

1. Das beauftragende Unternehmen wird die Agentur bei 
Erbringung ihrer Leistungen in angemessenem Umfang 
unterstützen und ihr insbesondere Informationen und 
Datenmaterial so rechtzeitig zur Verfügung stellen und 
Freigaben oder Genehmigungen so rechtzeitig erteilen, 
dass die Arbeitsabläufe der Agentur und die Realisie-
rung des Auftrags nicht beeinträchtigt werden. Kann 
die Agentur die Leistungen wegen fehlender und un-
zureichender Mitwirkungsleistungen oder Beistellun-
gen nicht oder nur mit Mehraufwendungen erbringen, 
ist sie berechtigt, hierdurch notwendige Mehraufwen-
dungen gegenüber dem beauftragenden Unternehmen 
geltend zu machen. 

2. Das beauftragende Unternehmen weist die Agentur auf 
für das beauftragende Unternehmen oder seine Bran-
che geltende besondere Beschränkungen (z. B. gesetz-
liche Werbeverbote oder -beschränkungen) oder zu 
beachtende Anforderungen an Werbemaßnahmen (z. 
B. Verbraucherinformationen nach PKW-EnVKV, Le-
bensmittelinformations-VO) unaufgefordert hin und 
stellt der Agentur die zur im Rahmen ihrer Leistungen 
erforderlichen Angaben zur Erfüllung solcher Anforde-
rungen rechtzeitig zur Verfügung.  

3. Das beauftragende Unternehmen stellt sicher, dass der 
Agentur überlassene oder vorgeschlagene Materialien 
oder Inhalte (z.B. Markenlogos, Texte, Abbildungen) 
frei von Rechten Dritter sind und deren Nutzung nicht 
gegen geltendes Recht verstößt. Sollte die Agentur auf-
grund solcher Inhalte von Dritten in Anspruch genom-
men werden, stellt das beauftragende Unternehmen 
die Agentur von diesen Ansprüchen (inklusive der not-
wendigen Rechtsverfolgungskosten) auf erstes Anfor-
dern frei. 

4. Das beauftragende Unternehmen wird Daten und Pro-
gramme vor Übergabe an die Agentur sichern, um im 
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Fall eines Datenverlusts die Wiederherstellung zu er-
möglichen. 

5. Das beauftragende Unternehmen benennt gegenüber 
der Agentur eine fachliche Ansprechperson, welche als 
bevollmächtigt gilt, verbindliche Willenserklärungen 
für das beauftragende Unternehmen abzugeben und 
solche der Agentur entgegenzunehmen. Ein Wechsel 
dieser Ansprechperson wird der Agentur unverzüglich 
angezeigt. Etwaige Mehrkosten der Einarbeitung einer 
neuen Ansprechperson trägt das beauftragende Unter-
nehmen. 

V. Vergütung und Zahlungsbedingungen 

1. Soweit nicht anders vereinbart, erhält die Agentur ei-
ne Vergütung nach Zeitaufwand auf Grundlage der bei 
Beauftragung jeweils geltenden Stundensätze der 
Agentur. Eine Überschreitung des in genehmigten Kos-
tenvoranschlägen ausgewiesenen Aufwands um bis zu 
10 % ist von der Genehmigung des beauftragenden 
Unternehmens umfasst. 

2. Die Agentur ist nach vollständiger Leistungserbringung 
und davor jeweils monatlich zum Ende des Monats be-
rechtigt, erbrachte (Teil-)Leistungen nach Zeitaufwand 
bzw. nach Projektfortschritt abzurechnen. Soweit im 
jeweiligen Einzelauftrag nicht ausdrücklich etwas An-
deres regelt ist, kann die Agentur wahlweise auch in 
den folgenden Raten abrechnen:   

- erste Rate in Höhe von 30 % der vereinbarten 
Bruttovergütung des jeweiligen Einzelauftrages 
nach Freigabe des Kostenvoranschlags; 

- zweite Rate in Höhe von 50 % der vereinbarten 
Bruttovergütung des jeweiligen Einzelauftrages 
mit Übergabe der Leistung; 

- Restsumme in Höhe 20 % der vereinbarten Brut-
tovergütung des jeweiligen Einzelauftrages nach 
Herausgabe aller vertraglich geschuldeten Leis-
tungen an das beauftragende Unternehmen. 

3. Übernimmt die Agentur im Rahmen ihrer Tätigkeit die 
Abwicklung von Verträgen über Fremdleistungen (z. B. 
Auswahl, Angebotseinholung, Verhandlungen, Koordi-
nation, Rechnungs- oder Zahlungsabwicklung), erhält 
sie hierfür eine zusätzliche Vergütung nach Zeitauf-
wand gemäß Ziffer V.1. 

4. GEMA-Gebühren, Künstlersozialversicherungsabgaben, 
Zollkosten und ähnliche Kosten sind vom beauftragen-
den Unternehmen zu tragen und werden im Fall der 
Zahlung durch die Agentur weiterberechnet, auch 
wenn sie erst nachträglich erhoben werden. 

5. Auslagen und Nebenkosten, wie Aufwendungen für 
Reisen, Übernachtungskosten, Kuriere u. ä. sind gegen 
Nachweis gesondert zu erstatten. Reisezeiten werden 
zu 50% abgerechnet.  

6. Kündigt das beauftragende Unternehmen einen Auf-
trag vor vollständiger Erbringung der Leistung, ohne 
dass ein wichtiger Grund vorliegt, so ist die Agentur 
berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. Sie 
muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was sie 
infolge der Beendigung des Auftrags an Aufwendungen 
erspart oder durch anderweitige Verwendung ihrer 

Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben unter-
lässt. Es wird vermutet, dass der Agentur danach 60 % 
der auf den noch nicht er-brachten Teil ihrer Leistun-
gen entfallenden verein-barten Vergütung zustehen.  

7. Alle Vergütungen und Auslagen der Agentur verstehen 
sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich 
geltenden Höhe.  

8. Vergütung und Auslagen sind 14 Tage nach Rechnungs-
tellung zahlbar. 

9. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten 
und die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur 
wegen Ansprüchen bzw. Gegenforderungen aus dem-
selben Vertragsverhältnis oder mit von der Agentur an-
erkannten oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen 
bzw. Gegenforderungen zulässig. 

VI. Subunternehmer und Fremdleistungen  

1. Subunternehmende  

Die Agentur ist berechtigt, die ihr übertragenen Ar-
beiten selbst auszuführen oder Subunternehmende – 
insbesondere andere mit ihr oder der Hirschen Group 
GmbH i.S.v. §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen – 
damit zu beauftragen. 

2. Fremdleistungen  

2.1. Fremdleistungen sind Leistungen Dritter, die für das 
beauftragende Unternehmen erkennbar nicht als Er-
füllungsgehilf:innen der Agentur tätig werden sollen 
(regelmäßig z.B. bei der Beauftragung von Film-pro-
duktionen, Fotoshootings, Lieferung von Stock-Fotos, 
Testimonials, Influencer:innen, Darstel-ler:innen und 
Modellen, der Produktion von Werbemitteln, Druck, 
Lektorat, Übersetzungen, Marktforschung, rechtlicher 
Beratung und Messebau).  

2.2. Fremdleistungen sind für das beauftragende Unter-
nehmen stets als solche erkennbar, wenn die Agentur 
sie im Rahmen eines Kostenvoranschlags gesondert 
ausweist oder das beauftragende Unternehmen den 
Fremdleistungscharakter aufgrund eigener Sachkennt-
nis hätte erkennen können.  

2.3. Die Agentur wird jeweils die Zustimmung des beauf-
tragenden Unternehmens zur Beauftragung von 
Fremdleistungen einholen. Einer gesonderten Zu-
stimmung bedarf es nicht, wenn die Kosten, die we-
sentlichen Bedingungen der Beauftragung und die 
Person der Dritten bereits im vom beauftragenden Un-
ternehmen genehmigten Kostenvoranschlag ausgewie-
sen sind, insbesondere wenn dem Kostenvoranschlag 
bereits Drittangebote beigefügt ist. Sie ist ferner nicht 
erforderlich, wenn der Auftrag den Nettobetrag von 
EUR 10.000,00 voraussichtlich nicht überschreitet oder 
es sich um Folgeleistungen bereits einvernehmlich tä-
tiger Lieferanten handelt.  

2.4. Auftraggeber:in von Fremdleistungen ist das beauftra-
gende Unternehmen. Unter den Voraussetzungen von 
Ziffer VI.2.3 ist die Agentur bevollmächtigt, die Beauf-
tragung im Namen und auf Rechnung des beauftra-
genden Unternehmens zu erteilen.  
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2.5. Beauftragt die Agentur Dritte abweichend von Ziffer 
VI.2.4 im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, 
erfolgt dies auf Kosten und Risiko des beauftragen-
den Unternehmens. In diesem Fall finden die Rege-
lungen über die Geschäftsbesorgung (§§ 675 ff. BGB 
einschließlich der entsprechenden Verweisung auf die 
Regelungen des Auftragsrechts) Anwendung. Die Agen-
tur ist insbesondere berechtigt, Vorschuss zu verlangen 
und Ansprüche des beauftragenden Unternehmens 
wegen Mängeln von Fremdleistungen sind dem Inhalt 
und Umfang nach auf die Rechte beschränkt, die der 
Agentur gegenüber den Dritten zustehen. 

VII. Nutzungsrechte, Rechte- und Eigentumsvorbehalt 

1. Nutzungsrechte 

1.1. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarung räumt die 
Agentur dem beauftragenden Unternehmen mit voll-
ständiger Zahlung der für den jeweiligen Auftrag ge-
schuldeten Vergütung alle für die Verwendung der von 
ihr geschuldeten Arbeitsergebnisse (Agenturleistungen) 
erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte in 
dem zur Erreichung des von den Parteien vorausge-
setzten Vertragszwecks erforderlichen Umfang ein. Im 
Zweifel erfüllt die Agentur ihre Verpflichtung durch 
Einräumung einfacher Nutzungsrechte für das Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und die geplante Ein-
satzdauer der Arbeitsergebnisse. Jede darüberhinaus-
gehende Nutzung, insbesondere die Bearbeitung und 
Veränderung, bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Agentur in Schriftform. Gleiches gilt für die Übertra-
gung der Nutzungsrechte vom beauftragenden Unter-
nehmen auf Dritte und die Einräumung von Unterli-
zenzen. 

1.2. Soweit die Agentur zur Vertragserfüllung Subunter-
nehmende hinzuzieht, wird sie von diesen Nutzungs-
rechte im vereinbarten Umfang erwerben und auf das 
beauftragende Unternehmen übertragen bzw. übertra-
gen lassen.  

1.3. Bei Beauftragung von Fremdleistungen (siehe Ziffer 
VI.2) richten sich die Nutzungsrechte nach der Verein-
barung zwischen dem beauftragenden Unter-nehmen 
und den Dritten. Bei Beauftragung von Fremdleistun-
gen durch die Agentur wird diese Nutzungsrechte im 
gleichen Umfang wie für ihre Agenturleistungen ver-
einbaren. Ist das nicht oder nur unter wirtschaftlich 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, wird die 
Agentur das beauftragende Unternehmen darauf hin-
weisen und sich mit ihm über mögliche Alternativen 
(z. B. die Beauftragung eines anderen Dienstleisten-
den, Erwerb eingeschränkter Nutzungerechte o. ä.) ab-
stimmen. Ein entsprechender Hinweis auf Einschrän-
kungen der Nutzungsrechte im Angebot oder Kosten-
voranschlag der Agentur oder der Dritten ist ausrei-
chend.  

1.4. Beauftragt die Agentur abweichend von Ziffer VI.2.4 
ausnahmsweise Fremdleistungen im eigenen Namen 
und auf eigene Rechnung, so gelten die Sätze 2 ff. der 
vorstehenden Ziffer VII.1.3 sinngemäß mit der Maß-
gabe, dass die Agentur nach ihrer Wahl die Nutzungs-
rechte von den Dritten erwirbt und dem beauftragen-
den Unternehmen im vereinbarten Umfang einräumt 

oder die Rechte direkt an das beauftragende Unter-
nehmen einräumen lässt.  

1.5. Die Agentur wird dem beauftragenden Unternehmen 
gelieferte Arbeitsergebnisse (vorbehaltlich Ziffer VII.2.2) 
nicht in gleicher oder nur unwesentlich abgeänderter 
Form für andere Auftraggeber verwenden. 

2. Rechte- und Eigentumsvorbehalt 

2.1. Die Einräumung von Nutzungsrechten durch die Agen-
tur steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass 
das beauftragende Unternehmen die für den Auftrag 
geschuldete Vergütung vollständig leistet. Bis zur voll-
ständigen Zahlung wird die Nutzung bereits gelieferter 
Arbeitsergebnisse im Umfang gemäß Ziffer VII.1.1 ledig-
lich jederzeit widerruflich gestattet. Die Gestattung er-
lischt, wenn das beauftragende Unternehmen in Ver-
zug gerät und auch nach Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist nicht zahlt.  

2.2. Nutzungsrechte für vom beauftragenden Unternehmen 
abgelehnte oder nicht zur Ausführung freigegebene 
Agenturleistungen (Ideen, Entwürfe, etc.) verbleiben 
bei der Agentur und können von dieser frei verwendet 
werden. 

2.3. Bis zur vollständigen Bezahlung der für den Auftrag 
geschuldeten Vergütung behält sich die Agentur das 
Eigentum an sämtlichen dem beauftragenden Unter-
nehmen übergebenen Arbeitsergebnissen aus dem je-
weiligen Auftrag vor.  

3. Referenzwerbung 

3.1. Die Agentur, die Hirschen Group GmbH und andere mit 
der Agentur bzw. der Hirschen Group GmbH i. S. von § 
15 ff. AktG verbundene Unternehmen sind – auch bei 
Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte auf das 
beauftragende Unternehmen – berechtigt, die Beauf-
tragung zu publizieren und in sachlich zutreffender 
Weise im Rahmen ihrer Eigenwerbung die Arbeitser-
gebnisse, den Namen und die Marken des beauftra-
genden Unternehmens unentgeltlich in allen Medien 
(einschließlich Internet und Social Media Kanälen (z. B. 
Instagram, Facebook, Youtube)) und im Rahmen von 
Wettbewerben und Präsentationen zu verwenden, 
auch nach Vertragsende. 

3.2. Die Referenzwerbung ist ausgeschlossen, sofern ihr of-
fensichtliche berechtigte Interessen des beauftragen-
den Unternehmens entgegenstehen. Das beauftra-
gende Unternehmen hat zudem die Möglichkeit, der 
Eigenwerbung mit Wirkung für die Zukunft schriftlich 
zu widersprechen, sofern dies unter Berücksichtigung 
der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist. Die 
Agentur wird die Referenzwerbung in diesem Fall in-
nerhalb angemessener Frist entfernen. Bereits erstellte 
physische Medien (insbesondere Printmaterial) dürfen 
aufgebraucht werden. 

VIII. Gewährleistung; Rechte Dritter  

1. Sofern die Leistungen der Agentur gesetzlicher Ge-
währleistung unterliegen, gilt:  

1.1. Die von der Agentur erbrachten Arbeiten und Leistun-
gen hat das beauftragende Unternehmen unverzüglich 
nach Erhalt, in jedem Falle aber vor einer Nutzung, zu 
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überprüfen und Mängel unverzüglich nach Entdeckung 
zu rügen. Unterbleibt die unverzügliche Mängelrüge, 
bestehen keine Gewährleistungsansprüche bezüglich 
offensichtlicher Mängel, bekannter Mängel oder deren 
Folgemängel. 

1.2. Liegt ein Mangel vor, so kann die Agentur nach ihrer 
Wahl den Mangel beseitigen oder Ersatz liefern (Nach-
erfüllung).  

1.3. Die Gewährleistungspflicht der Agentur erlischt mit 
dem Ablauf eines Jahres nach Erhalt oder – sofern eine 
solche zu erfolgen hat – Abnahme der Agentur-leis-
tung durch das beauftragende Unternehmen. 

2. Machen Dritte gegenüber dem beauftragenden Unter-
nehmen Rechte in Bezug auf die Agenturleistung gel-
tend, obliegt es dem beauftragenden Unternehmen, 
dies der Agentur unverzüglich anzuzeigen, ohne Zu-
stimmung der Agentur die behauptete Verletzung nicht 
anzuerkennen und jegliche Auseinandersetzung, ein-
schließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen, 
nur im Einvernehmen mit der Agentur zu führen bzw. 
zu treffen. Stellt das beauftragende Unternehmen die 
Nutzung der Agenturleistungen aus Schadensminde-
rungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, obliegt 
ihm ferner, die Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis der Schutz-
rechtsverletzung verbunden ist. 

IX. Haftung 

1. Die Agentur haftet uneingeschränkt nach den gesetzli-
chen Vorschriften für Schadenersatzansprüche des be-
auftragenden Unternehmens wegen a) Verletzungen 
von Körper, Leben oder Gesundheit, b) einer grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der 
Agentur, ihrer gesetzlichen Vertreter:innen oder Erfül-
lungsgehilf:innen, c) Verletzung einer übernommenen 
Garantie d) arglistig verschwiegener Mängel, e) nach 
dem Produkthaftungsgesetz oder f) nach §§ 44, 44a 
TKG.  

2. In allen nicht von Ziffer IX.1 umfassten Fällen haftet die 
Agentur für auf einer leicht oder einfach fahrlässigen 
Pflichtverletzung der Agentur, ihrer gesetzlichen Ver-
treter:innen oder ihrer Erfüllungsgehilf:innen beru-
henden Schäden nur, soweit es sich um die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) han-
delt. Kardinalpflichten sind solche, deren Erfüllung 
den Vertrag prägen, die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und 
auf deren Einhaltung das beauftragende Unternehmen 
regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung ist in diesem 
Fall begrenzt auf den vertragstypischen und vorher-
sehbaren Schaden. Im Übrigen ist eine Haftung der 
Agentur für leicht oder einfach fahrlässig verursachte 
Schäden ausgeschlossen.  

3. Soweit die Agentur nach vorstehender Ziffer IX.2 haftet, 
ist die Haftung der Höhe nach auf EUR 250.000,00 be-
grenzt. Droht ein höherer Schaden, macht das beauf-
tragende Unternehmen die Agentur hierauf aufmerk-
sam, damit die Parteien die Begrenzung anpassen 
können und die Agentur sich gegen solche Schäden 
versichern kann.  

4. Eine Haftung der Agentur ist ausgeschlossen, sofern 
und soweit die Agentur das beauftragende Unterneh-
men gemäß III.4 auf Bedenken hingewiesen hat und 
das beauftragende Unternehmen sich trotz des Hin-
weises gegen eine Änderung der betreffenden ver-
tragsgegenständlichen Leistungen entscheidet. Das 
beauftragende Unternehmen stellt die Agentur in die-
sen Fällen von Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern 
frei. Hiervon umfasst sind auch die notwendigen 
Rechtsverfolgungskosten. 

X. Vertraulichkeit  

1. Die Parteien verpflichten sich hiermit gegenseitig, 
sämtliche ihnen im Zusammenhang mit dem Vertrags-
schluss zugänglichen oder übermittelten Informatio-
nen und Unterlagen der jeweils anderen Partei, die als 
vertraulich gekennzeichnet oder nach den sonstigen 
Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis der 
jeweiligen Vertragspartei erkennbar sind, geheim zu 
halten und sie – soweit nicht zu Erreichung des Ver-
tragszwecks geboten – nicht aufzuzeichnen, zu spei-
chern, weiterzugeben, zu verwerten oder Unbefugten 
zugänglich zu machen. Eine Weitergabe durch die 
Agentur an die Hirschen Group GmbH oder an andere 
mit der Agentur oder der Hirschen Group GmbH i. S. 
von § 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen ist stets 
zulässig, sofern sich diese entsprechend dieser Rege-
lung zur Vertraulichkeit verpflichten. 

2. Haben die Parteien in Bezug auf vertrauliche Informa-
tionen eine gesonderte Vereinbarung geschlossen, so 
gelten deren Regelungen insoweit ausschließlich.  

XI. Datenschutz 

1. Die Parteien werden die gesetzlichen Vorschriften zum 
Datenschutz, insbesondere die Regelungen der DSGVO 
und des BDSG-neu beachten und ihre Mitarbeitenden 
entsprechend verpflichten. Dies gilt insbesondere auch 
in Bezug auf die Verpflichtung von mit Datenverarbei-
tung befassten Personen auf das Datengeheimnis (§ 53 
BDSG-neu). 

2. Sofern zur Durchführung der vertraglichen Leistungen 
eine Übertragung bzw. Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten erfolgt, schließen die Parteien eine ge-
sonderte Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV). 

XII. Schlussbestimmungen 

1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Par-
teien ist der Sitz der Agentur 

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Vorschriften des internationalen Privat-
rechts sowie des UN-Kaufrechts (CISG). 

 
 
 


